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ERGEBNIS BERICHT

 
Ergebnisbericht der 

160. DSR-Sitzung 
vom 27. und 28. Oktober 2011 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der 160. DSR-Sitzung behandelt: 

• Leases – update  
• IASB ED/2011/4 Investment Entities 
• Request for Views – Agenda Consulta-

tion 
• Financial Instruments: Hedge 

Accounting – update  
• IASB ED/2011/5 Government Loans – 

proposed amend to IFRS 1  
• Lagebericht 

 

Leases - update 

Der DSR setzt seine Erörterung vorläufiger 
Beschlüsse des IASB und des FASB vom 
September 2011 zu ED/2010/9 Leases im 
Rahmen der Re-Deliberations fort.  

Gegenstand der Erörterungen sind die vor-
läufigen Beschlüsse der beiden Boards zum 
Anwendungsbereich des neuen Standards 
sowie zu Detailfragen der Leasinggeberbilan-
zierung, einschließlich des Ausweises in Bi-
lanz und Kapitalflussrechnung. 

 

 

IASB ED/2011/4 Investment Entities 

Der DSR informiert sich über die Ergebnisse 
der Öffentlichen Diskussion vom 7. Oktober 
2011 zum ED/2011/4 Investment Entities des 
IASB. Ferner diskutiert der Standardisie-
rungsrat den vorgelegten Entwurf seiner Stel-
lungnahme an den IASB. Der DSR bekräftigt 
seine Position, dass die Fair Value-
Bewertung von Investitionsobjekten - anders 
als vom IASB vorgesehen - bei Erfüllung der 
Kriterien nicht nur in der Bilanz von Invest-
ment Entities, sondern auch in der Bilanz 
eines Nicht-Investment-Mutterunternehmens 
erfolgen soll. Der DSR befürwortet entgegen 
dem IASB-Vorschlag die retrospektive An-
wendung des zukünftigen Standards. Der 
DSR weist aber gleichzeitig darauf hin, dass 
eine retrospektive Anwendung im Falle der 
bisherigen Konsolidierung und somit Eliminie-
rung interner Transaktionen schwierig sein 
dürfte. Daher schlägt der DSR vor, die retro-
spektive Anwendung nur dann zu fordern, 
wenn sie praktikabel ist. 

Weiterhin informiert sich der DSR über den 
am 21. Oktober veröffentlichten Vorschlag 
des US-amerikanischen Standardsetzers 

1 



 

1 
 

(FASB): Financial Services – Investment 
Companies. Sowohl der IASB- als auch der 
FASB-Entwurf stimmen in der wesentlichen 
Frage der Definition von Investment Entities 
überein. Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen beiden Entwürfen besteht im Anwen-
dungsbereich der Ausnahme von der Konso-
lidierungspflicht. Gemäß dem FASB Vor-
schlag fallen Investment Entities nicht unter 
die Ausnahmeregel, wenn es sich um sog. 
fund of funds-Strukturen handelt, d.h. eine 
Investment Entity beherrscht eine andere 
Investment Entity und hält keine direkten, 
sondern indirekte Anteile an den Investitions-
objekten. Ein weiterer wesentlicher Unter-
schied besteht darin, dass der FASB die 
Übernahme der Fair Value-Bewertung durch 
ein ggf. existierendes Nicht-Investment-
Mutterunternehmen vorsieht. 

 

 

Request for Views – Agenda Consultation 

Der DSR informiert sich über die Ergebnisse 
der Öffentlichen Diskussion vom 7. Oktober 
2011 zum vom IASB im Juli 2011 veröffent-
lichten Konsultationspapier Request for 
Views: Agenda Consultation. Die Auswertung 
des während der Veranstaltung an die Teil-
nehmer verteilten Fragebogens ergab, dass 
die Prioritäten der Teilnehmer auf den fol-
genden fünf Themen liegen: Other 
Comprehensive Income, Conceptual Frame-
work, Presentation and Disclosure Standard, 
Financial Instruments with Characteristics of 
Equity sowie Business Combinations 
between Entities under Common Control. 
Ferner diskutiert der DSR den vorgelegten 
Entwurf zur Stellungnahme an den IASB. 
Insbesondere wird der vom IASB geplante 
Post implementation review angesprochen 
und die Möglichkeit der Mitwirkung der natio-
nalen Standardsetzer in diesem Prozess. Im 
weiteren Verlauf der Diskussion werden die 
Rolle des Frameworks und die Notwendigkeit 

der Beschleunigung dieses Projekts bespro-
chen. Neben dem allgemeinen Framework 
wird auch die Rolle des Disclosure Frame-
work erwähnt und dessen Bedeutung betont. 
Zusätzlich zu den vom IASB adressierten 
Themen wird die Notwendigkeit der Verfas-
sung der Standards in plain English gefordert.  

 

 

Financial Instruments: Hedge Accounting – 
update  

Der DSR informiert sich über sämtliche Be-
schlüsse aus den Re-Deliberations des IASB 
zum ED/2010/13 Hedge Accounting. Der 
DSR nimmt diese weitgehend zustimmend 
zur Kenntnis. In einzelnen Punkten ist noch 
eine Prüfung des Wortlauts im angekündigten 
Staff Draft vorzunehmen; insoweit behält sich 
der DSR vor, ggf. nochmals gegenüber dem 
IASB Hinweise abzugeben. Insgesamt hält 
der DSR die geplanten Neuregelungen ge-
mäß den Redeliberation-Beschlüssen für eine 
Verbesserung gegenüber dem ED und auch 
gegenüber IAS 39. 

Der DSR sieht eine Unklarheit darin, welcher 
Charakter bzw. welches eventuelle Ände-
rungspotenzial der vom IASB geplanten Ver-
öffentlichung eines Staff Draft zukommen 
soll. Einerseits sollen ausdrücklich weder 
Fragen gestellt, noch eine Kommentierungs-
frist eingeräumt werden, andererseits wird ein 
zumindest 90-tägiger Zeitraum für einen er-
weiterten öffentlichen "Fatal Flaw-Prozess" 
und weitere outreaches versprochen (vgl. 
IASB-Update September 2011). 

 

 

IASB ED/2011/5 Government Loans – pro-
posed amend to IFRS 1  

Der DSR erörtert den am 20.10.2011 vom 
IASB veröffentlichten ED/2011/5 Government 
Loans – proposed amendments to IFRS 1, in 
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dem eine Änderung des IFRS 1 zur erstmali-
gen Anwendung der IFRS vorgeschlagen 
wird. Die vorgeschlagene Änderung bezieht 
sich auf die Bilanzierung von öffentlichen 
Darlehen, die zu einem unter dem Marktzins 
liegenden Zinssatz gewährt werden und von 
einem IFRS-Erstanwender zum Zeitpunkt des 
Übergangs auf IFRS bzw. nachfolgend bilan-
ziell abzubilden sind. Durch die vorgeschla-
gene Anpassung des IFRS 1 soll erreicht 
werden, dass IFRS-Erstanwender von ver-
gleichbaren Übergangsvorschriften Gebrauch 
machen können, wie sie IFRS-Anwendern in 
Bezug auf IAS 20 (Bilanzierung und Darstel-
lung von Zuwendungen der öffentlichen 
Hand) gewährt werden. Der DSR stimmt dem 
Vorschlag des IASB zu.  

 

 

Lagebericht 

Der DSR setzt seine Diskussionen zur Über-
arbeitung der Deutschen Rechnungslegungs 
Standards (DRS) zur Lageberichterstattung 
fort. Themenschwerpunkte stellen dar: 

1) Klärung offener Aspekte aus einem voran-
gegangenen Umlaufverfahren; 

2) Besprechung des Feedbacks der AG 
„Versicherungen“ zu Anlage 2 „Besonder-
heiten der Risikoberichterstattung von 
Versicherungsunternehmen“; 

3) Abstimmung zu den in DRS 16 „Zwi-
schenberichterstattung“ vorzunehmenden 
Folgeänderungen; 

4) Absprachen zum Fragenkatalog und zur 
Standardbegründung. 

Im Folgenden geplant sind ein weiteres Um-
laufverfahren vor der November-Sitzung des 
DSR sowie Endabstimmungen zum Stan-
dardentwurf im Rahmen der November-
Sitzung des DSR. Anschließend soll der 
Standardentwurf E-DRS 27 „Konzernlagebe-
richt“ mit Aufruf zur Stellungnahme veröffent-
licht werden. 
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